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Gemeindeversammlung 
 
 
Dienstag, 28. Mai 2024, 20.00 Uhr 
Mehrzweckhalle Uttwil 
 
 
Begrüssung, Eröffnung und Wahl der Stimmenzähler 
 
 

Traktanden 
 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2023 
 
2. Jahresrechnung 2023 
 
3. Einbürgerungsgesuch 
 
4. Mitteilungen und Umfrage 

 
 
 
Anschliessend an die Versammlung sind alle Teilnehmenden zum Apéro 
eingeladen. 
 
 
Die Kontrolle der Stimmrechtsausweise erfolgt vor der Gemeinde- 
versammlung. Ohne Ausweis kann die Versammlung nicht besucht 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Gemeinderat Uttwil 
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VORWORT DER GEMEINDEPRÄSIDENTIN  
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Es freut mich, Ihnen auf den nachfolgenden Seiten einen Überblick über die Jahresrechnung 
2023 präsentieren zu können. 
 
Im Budget 2023 ist ein kleiner Verlust von Fr. 125'000 ausgewiesen worden. Vor allem dank 
Mehreinnahmen bei den Steuern und bei den Grundstückgewinnen konnten wir einen 
Gewinn von Fr. 576'548.61 realisieren. Der Gemeinderat beantragt, den Gewinn in der Höhe 
von Fr. 500'000 dem Konto Vorfinanzierung Mehrzweckhalle gutzuschreiben und den Rest von 
Fr. 76'548.61 dem Eigenkapital zuzuweisen. 
 
Für die Zukunft sieht die Rechnung angesichts der momentanen Wirtschaftslage nicht mehr 
so rosig aus. Der Kanton und auch der Bund gehen davon aus, dass die Einnahmen der 
Gemeinwesen in den nächsten Jahren eher zurückgehen werden. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat bei der Prüfung der Jahresrechnung 2023 keine 
Beanstandungen festgestellt und diese für in Ordnung befunden. Der Gemeinderat empfiehlt 
Ihnen einstimmig, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen. 
 
Im Geschäftsjahr standen nachfolgende Themen bei der Gemeinde im Vordergrund: 
 
Die Sanierung des Dammes beim Eisweiher im Rahmen des Hochwasserprojektes konnte im 
letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Die Bauabnahme für dieses Projekt wird im 
Verlaufe des Sommers 2024 erfolgen. 
 
Das Projekt Wärmeverbund mit thermischer Seewassernutzung ist zusammen mit der 
Gemeinde Kesswil gut in die Vorprojektphase gestartet. Die durchgeführte Umfrage zu diesem 
Projekt fiel in beiden Gemeinden erfreulicherweise positiv aus. 
 
Die Projektgruppe «Neue Mehrzweckhalle» ist in paritätischer Zusammensetzung mit der 
Primarschule Uttwil nun wieder aktiv. Wir erhoffen uns dadurch eine breitere Unterstützung 
in der Bevölkerung und dass das Projekt in naher Zukunft umgesetzt werden kann. Es sollte 
sich ein Mehrwert für alle Beteiligten ergeben. 
 
Die Übernahme des kantonalen Werkhofes in Kesswil durch die Gemeinden Dozwil, Kesswil 
und Uttwil ist nun näher gerückt, da der Grosse Rat für den Neubau des kantonalen Werkhofes 
in Amriswil grünes Licht erteilt hat. Sollte diese Übernahme durch die drei Gemeinden 
zustande kommen, könnte die Feuerwehr Dozwil, Kesswil und Uttwil ihr Depot von Uttwil 
nach Kesswil verlegen, was sicherlich eine gute Lösung wäre und den Zentrumsplatz von Uttwil 
aufwerten und beruhigen würde. 
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Gesamtschweizerisch gesehen, ist der Wohnraum in der Zukunft eher knapp, daher ist es 
erfreulich, dass in unserer Gemeinde in naher Zukunft mehr Wohnraum in Form von 
Mehrfamilienhäusern entstehen wird. Dies sollte wiederum zu Mehreinnahmen bei den 
Steuern führen. Aus Sicht der Gemeinde ist ein angemessenes Wachstum bezüglich 
Wohnraum sicherlich vorteilhaft, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. 
 
Es bleibt mir nun nur noch danke zu sagen, meiner Kollegin und meinen Kollegen im 
Gemeinderat für die konstruktive und gute Zusammenarbeit, unserer Verwaltung für die 
kompetente, speditive und gute Arbeit und Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, für das Vertrauen, das Sie unserer Behörde und der Verwaltung 
entgegenbringen. 
 
Für den kommenden Sommer wünsche ich Ihnen alles Gute. 
 
 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid 
Gemeindepräsidentin 
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1. Protokoll der Gemeindeversammlung         
 Dienstag, 28. November 2023, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle     
 
 
Vorsitz   Caroline Kürzi-Schmid, Gemeindepräsidentin 
 
Gemeinderat  Regina Slongo, Vize-Gemeindepräsidentin 
   Thomas Krois 

Rainer Stäheli 
 

Entschuldigt  Klemen Vehovec (krankheitshalber) 
 
Protokoll  Aliye Gül, Gemeindeschreiberin 
 
Teilnehmende  90 Stimmberechtigte 
    Weitere Anwesende: 

- Judith Schönenberger, Pressevertreterin Thurgauer Zeitung 
- Markus Studerus, Pressevertreter Seeblick 
- Urs Raschle, neuer Finanzverwalter ab 1.12.2023 

 
 
Traktanden 
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023 
2. Budget 2024 
3. Mitteilungen und Umfrage 
 
 
Begrüssung, Eröffnung und Wahl der Stimmenzähler 
Die Gemeindepräsidentin begrüsst im Namen des Gemeinderates die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger zur ordentlichen Budgetversammlung und dankt den Anwesenden für ihre Teil-
nahme. Im Weiteren begrüsst sie die berichterstattenden Medien und dankt für ihre Berichte. 
 
Die Gemeindepräsidentin berichtet, dass dies ihre erste Gemeindeversammlung in der neuen 
Zusammensetzung ist. Neu im Gemeinderat ist Rainer Stäheli. Sie freut sich über die zahlreiche 
Teilnahme und hat sich gut ins neue Amt eingelebt. Ihr Alltag ist geprägt von diversen Sitzungen 
mit verschiedenen Ämtern, Vereinigungen und öffentlich-rechtlichen Zweckverbänden. In der 
Regio Oberthurgau steht die Entwicklung der Region im Vordergrund. In der Gemeinde gibt es 
eine rege Bautätigkeit, wodurch regelmässige Sitzungen mit dem Kanton notwendig sind. Die 
Raumplanung ist im Wandel, weshalb auch hier regelmässige Auflagen erforderlich sind, wie 
z.B. die Auflage der Gewässerräume. 
 
In der neuen Legislaturperiode gab es Rochaden unter den Gemeinderäten. Regina Slongo ist 
neu Vize-Gemeindepräsidentin und behält das Ressort Soziale Sicherheit, Gesundheit, Alter und 
Jugend. Klemen Vehovec behält sein Ressort Natur, Umwelt und Landwirtschaft. Thomas Krois 
wechselt sein Ressort zu Infrastruktur. Das neue Mitglied im Gemeinderat, Rainer Stäheli, über-
nimmt das Ressort Versorgung, Entsorgung und Zivile Sicherheit. 
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Die Gemeindepräsidentin informiert, dass die Kurz- und Langfassungen des Budgets online ver-
fügbar sind. Sie weist darauf hin, dass die ausführliche Botschaft zur Gemeindeversammlung im 
Vorfeld den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt wurde und darin die wesentlichen Positi-
onen erklärt sind. Sie weist auf diverse Konflikte, Kriege und auf weltweite Unruhen hin, was 
unter anderem Auswirkungen auf die Energieversorgung hat. Es folgen Bemerkungen zu Ereig-
nissen in der Gemeinde und zur Aufteilung der Stellen von Gemeindekanzlei und Finanzverwal-
tung. Der neue Finanzverwalter, Urs Raschle, tritt am 1. Dezember 2023 seine Stelle an. Er stellt 
sich der Versammlung kurz vor. Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind reduziert 
worden aufgrund von Mutterschaftsurlauben bei Verwaltungsangestellten. Die befristete Stelle 
konnte nicht besetzt werden. Die Gemeindeverwaltung wird nach den Mutterschaftsurlauben 
wieder die gewohnten Öffnungszeiten einführen. Die Gemeindepräsidentin schliesst ihre Ein-
führungsworte und fragt nach eventuellen Fragen. 
 
Es wurden keine Fragen gestellt. 
 
Organisatorische Hinweise / Verwendung technischer Hilfsmittel 
Es wird festgestellt, dass die Einladung mit der Traktandenliste allen Stimmberechtigten recht-
zeitig zugestellt wurde. Es gibt keine Einwände gegen die Einladung zur Versammlung. Das 
Stimmrecht wird niemandem aberkannt. Es erfolgt kein Einwand gegen die mit der Einladung 
rechtzeitig zugestellten Traktandenliste. 
 
Im Vorfeld der Versammlung hat sich niemand mit eingehenderen Fragen oder kritischen Be-
merkungen zu den traktandierten Geschäften gemeldet.  
 
Die Gemeindepräsidentin weist darauf hin, dass die ausführliche Botschaft zur Gemeindever-
sammlung im Vorfeld den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt wurde und darin die we-
sentlichen Positionen erklärt sind. Es steht den Stimmberechtigten jederzeit auch die Möglich-
keit offen, bei allfälligen Fragen die Gemeindepräsidentin oder den Gemeinderat zu kontaktie-
ren. 
 
Ebenso weist die Gemeindepräsidentin darauf hin, dass für die Protokollierung der Versamm-
lung ein Tonaufnahmegerät verwendet wird. Die Tonaufnahme wird nach Genehmigung des 
Protokolls an der nächsten Gemeindeversammlung gelöscht. Den Votanten steht ein Mikro-
phon zur Verfügung. Sie werden gebeten, bei Wortmeldungen für das Protokoll ihren Vor- und 
Nachnamen zu nennen. 
 
Die Vorsitzende fragt die Versammlung an, ob sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Die 
Versammlung stimmt dem Vorgehen stillschweigend zu. 
 
Von 1’284 Stimmberechtigten sind deren 90 anwesend. Ohne Stimmrecht sind anwesend:  
Judith Schönenberger, Journalistin 
Urs Raschle, neuer Finanzverwalter 
 
Als Stimmenzählerinnen werden vorgeschlagen und gewählt:  
Erika Bissegger und Gabriela Höhener 
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1.  Protokoll der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023 
 

Das in der Botschaft abgedruckte Protokoll der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2023 wird 
diskussionslos und einstimmig genehmigt und der Verfasserin Aliye Gül verdankt. 
 
 
2. Budget 2024 
 
Die ausführliche Dokumentation zum Budget 2024 und zum Finanzplan 2025 bis 2028 befindet 
sich in der Botschaft ab der Seite 7 bis 28.  
 
Die Gemeindepräsidentin erläutert verschiedene Budgetpositionen in der Erfolgsrechnung. Un-
ter anderem wird die Erhöhung des Pensums des Gemeindepräsidiums ab 01.01.2024 auf 70% 
und die damit verbundene Entschädigungserhöhung von CHF 70'500 auf CHF 101'660 erwähnt. 
Des Weiteren wird auf die Miete von Defibrillatoren, die Erarbeitung eines Kinder- und Jugend-
leitbildes, Preissenkungen bei der Gasversorgung, die Nutzung von Seewasser für eine Fernwär-
meheizung sowie Prognosen zum Steuerertrag hingewiesen. Es wird erklärt, dass Grundstück-
gewinnsteuern nicht budgetiert werden können, da sie nicht planbar sind. 
 
Das Budget 2024 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 284’500 bei einem gleichblei-
bendem Steuerfuss von 48 % der einfachen Staatssteuer. Für die Investitionsrechnung sieht das 
Budget Nettoinvestitionen von CHF 1'155’000 vor.  
 
Diskussion 
Sepp Arnold äussert Bedenken bezüglich Funktion 5440 Jugendschutz auf Seite 8 des Budgets. 
Aktuell ist ein Betrag von CHF 100’000 im Budget vermerkt, was exakt 35,14 % vom budgetier-
ten Fehlbetrag ausmacht. Im Beschreibungstext sind die geplanten Massnahmen enthalten, je-
doch stellt sich die Frage, ob dieser Betrag einmalig ist und welche wiederkehrenden Kosten 
nach der Errichtung des Jugendschutzes anfallen werden. Er fragt nach Details zum geplanten 
Vorgehen und ob die Aufgabe des Jugendschutzes allein von der Gemeinde Uttwil übernommen 
wird oder ob sich auch die Primarschulgemeinde daran beteiligen wird. 
 
Die Gemeinderätin Regina Slongo präsentiert das Projekt Kinder- und Jugendleitbild. Ausgangs-
punkt waren vermehrtes Littering und Vandalismus im öffentlichen Raum von Uttwil, was zu 
Beschwerden der Einwohner führte. Trotz verstärkter Sicherheitsmassnahmen und Patrouillen 
des Sicherheitsdienstes konnte die Situation nicht beruhigt werden. Es wurde festgestellt, dass 
es bisher nur begrenzte Angebote für Kinder und Jugendliche in Uttwil gibt. Die Gemeinde hat 
beschlossen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit externen Fachleuten ein Kin-
der- und Jugendleitbild zu erstellen. Das Projekt wurde teilweise vom Kanton finanziert. 
 
Es fand ein Informationsabend für Interessierte statt, gefolgt von einer Sozialraumanalyse durch 
Studierende der FH OST. Die Ergebnisse wurden präsentiert und in Workshops wurden Hand-
lungsfelder, Leitsätze und Massnahmen definiert. Der Gemeinderat genehmigte die Leitsätze 
und Massnahmen, priorisierte Massnahmen und startete ein dreijähriges Pilotprojekt für of-
fene Kinder- und Jugendarbeit. 
 
Weiter führt die Gemeinderätin Regina Slongo aus, dass sich die Jugendlichen einen Ort wün-
schen, an dem sie ungestört sein können, ohne andere zu stören. Eine offene und begleitete 
Jugendarbeit soll daher geplant werden. Der Betrag von CHF 100’000 dient als Richtwert. 
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Kontinuierlicher Dialog mit den Betroffenen ist entscheidend für eine erfolgreiche Kinder- und 
Jugendarbeit. Positive Erfahrungen aus anderen Ortschaften zeigen, dass das Suchtverhalten 
sinkt, das psychische Krisen bewältigt werden können und Vandalismus sowie Gewalt abneh-
men. Somit könne eine erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit langfristig die Ausgaben für Si-
cherheitsdienste senken. Sie betont, dass es an der Zeit ist, ein passendes Angebot für die Ju-
gendlichen in Uttwil zu schaffen, da sie die Zukunft der Gemeinde sind. 
 
Sepp Arnold erkundigt sich nach den zu erwartenden Folgekosten und ob diese dem Gemein-
derat bekannt sind. 
 
Regina Slongo erklärt, dass es sich um einen dreijährigen Plan handelt und für das Jahr 2024 
erstmals ein Betrag budgetiert wurde. Was jedoch bestehen bleiben wird, sind die Personalkos-
ten, wenn eine offene Jugendarbeit eingeführt werden sollte, jedoch kann die genaue Höhe 
noch nicht beziffert werden. Die Ausgaben der Infrastruktur ist noch offen, wird jedoch ange-
dacht, dass nicht jedes Jahr für diesen Posten investiert werden muss. 
 
Rebecca von Rappard, Präsidentin der Primarschule, stellt klar, dass Sepp Arnold gefragt hat, 
ob sich die Schulen an den Kosten beteiligen werden, jedoch unklar ist, ob dies die Primarschule 
betrifft. Sie führt aus, dass die Erarbeitung des Jugendleitbilds gesetzlich in der Zuständigkeit 
der Politischen Gemeinde liege, aber die Primarschule im Prozess vertreten war. Die genannten 
Massnahmen wie Sonnenschutz am Steg, überdachte Sitzmöglichkeiten, Bauwagen als Raum 
für Jugendliche und offene Jugendarbeit beziehen sich nicht direkt auf die Primarschulge-
meinde und müssen von der Gemeinde realisiert werden. Bei anderen Massnahmen, die auch 
die Primarschule betreffen könnten sowie möglicherweise die Sekundarschule, werden natür-
lich Gespräche mit der Politischen Gemeinde geführt. 
 
Beat Kummer erkundigt sich um was es geht in der Vorstudie bei Funktion 8730 Seewasser 
Wärmenutzung auf Seite 9. Es interessiert ihn, welche Teile von Uttwil und Kesswil betroffen 
sind und ob es bereits nähere Informationen dazu gibt. 
 
Gemeindepräsidentin Caroline Kürzi-Schmid führt aus, dass eine Machbarkeitsstudie bei der 
Firma Hunziker Betatech AG durchgeführt wurde. In Kesswil ist sie vor allem für die Grossab-
nehmer Roth Pflanzen AG und Peter Knup Produktion AG, die derzeit Gas benötigen, darum ist 
die Seethermie sehr wichtig. Das Projekt zur Nutzung von Seewasserwärme ist von grosser Be-
deutung. In Uttwil ist der westliche Bereich für den Anschluss vorgesehen und anschliessend 
könnte der Osten an Romanshorn angeschlossen werden. Die genaue Anschlussplanung steht 
noch aus. Es ist wichtig, dass Grossabnehmer und grössere Bauprojekte mit Gestaltungsplan-
pflicht in das Projekt einbezogen werden. Das Baureglement müsste entsprechend angepasst 
werden, um sicherzustellen, dass grössere Bauprojekte verpflichtet sind, sich an das Fernwär-
menetz anzuschliessen. Erst dann kann das Projekt kostendeckend sein und Gewinne abwerfen. 
Die Gemeinde Uttwil befindet sich derzeit mitten im Vorprojekt und im Dezember 2023 wird 
ein Treffen mit den zuständigen Stellen geplant, um die nächsten Schritte zu besprechen. Es 
wird gemeinsam mit Kesswil nach potenziellen Investoren gesucht. Die EKT beteiligt sich derzeit 
auch an den Finanzierungen in Gottlieben (Seethermie), Aadorf (Holzschnitzelheizung) und Bi-
schofszell (Abwasserwärmenutzung der ARA). 
 
Beat Kummer will weiter wissen, ob dies im Rahmen eines Contracting erfolgen wird, bei dem 
die Energie für die Abnehmer in Kilowattstunden verkauft wird. 
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Caroline Kürzi-Schmid bestätigt dies und erklärt, dass die genaue Ausgestaltung noch mit dem 
EKT besprochen werden muss. Es laufen bereits Gespräche, um einen Partner zu finden, der 
über Erfahrung im Energiesektor verfügt und finanziell solide aufgestellt ist. Da das Projekt 
kostenintensiv ist, kann die Gemeinde die Kosten nicht alleine tragen.  
 
Beat Kummer fragt, über welchen Zeitraum das Projekt geplant ist und ob Eigenheimbesitzer, 
die auf Wärmepumpen umsteigen möchten, noch teilnehmen können. 
 
Caroline Kürzi-Schmid erklärt, dass im Dezember eine Umfrage unter den Liegenschaftseigen-
tümern von Uttwil und Kesswil geplant ist, um das Interesse an einer Teilnahme abzufragen. 
Diese Umfrage wird entscheidend sein für das weitere Vorgehen. Das Zeitfenster für eine 
Fernwärmeversorgung aus dem See wird sich in 10 bis 15 Jahren schliessen, da bis dahin alle 
umgestellt haben dürften. Der Start des Projekts ist für 2027/28 geplant. 
 
Beat Kummer fragt abschliessend nach einer geplanten Informationsveranstaltung Anfang des 
nächsten Jahres. 
 
Gemeindepräsidentin Caroline Kürzi-Schmid erklärt, dass eine Informationsveranstaltung ge-
plant ist, sobald die Vorstudie abgeschlossen ist. Die Roth Pflanzen AG hat bereits eine Konzes-
sion und stellt Grundstücke für technische Installationen zur Verfügung. Der Kanton unterstützt 
zwar grundsätzlich den minimalen Eingriff in den See, jedoch ist es für die Gemeinde vorteilhaf-
ter eine Konzession für die Seethermie zu erhalten, wenn am gleichen Ort bereits eine Konzes-
sion besteht. 
 
Sepp Arnold weist auf Funktion 6220 zum Regionalverkehr auf Seite 20 hin. Er erwähnt, dass 
derzeit Diskussionen darüber im Gange sind, ob der öffentliche Verkehr (ÖV) zur Kasse gebeten 
werden soll. Der Betrag von CHF 150'000 ist ein Beitrag, der aufgrund des Bahnhofs geleistet 
werden muss. Dieser Betrag dient zur Unterstützung des ÖV und der Bahn. 
 
Die Diskussion wird weiter nicht benutzt und ist somit geschlossen.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uttwil sei für das Jahr 
2024 unverändert bei 48 % der einfachen Staatssteuer zu belassen und das Budget 2024 der 
Politischen Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 284’500 in der Erfolgsrechnung 
und Nettoinvestitionen von CHF 1'155’000 in der Investitionsrechnung sei zu genehmigen.  
 
Beschlüsse 
a) Die Gemeindeversammlung beschliesst einstimmig einen Steuerfuss von unverändert 48 % 

der einfachen Staatssteuer für die Politische Gemeinde Uttwil für das Jahr 2024. 
b) Die Gemeindeversammlung genehmigt einstimmig das Budget 2024 der Politischen Ge-

meinde Uttwil mit einem Aufwandüberschuss von CHF 284’500 in der Erfolgsrechnung und 
Nettoinvestitionen von CHF 1'155’000 in der Investitionsrechnung.  
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3. Mitteilungen und Umfrage 
 
Der Adventsmarkt wurde bis anhin vom Gemeindeverein durchgeführt. Dieses Jahr wird er ver-
dankenswerterweise von der Ortspartei der FDP von Uttwil organisiert. Er findet am Freitag, 
8. Dezember 2023 unter dem Namen «Uttwiler Winterzauber» statt. 
 
Am 6. Januar 2024 ist die Christbaumhäckslete, welcher der Gemeindeverein ebenfalls nicht 
mehr durchführen möchte. Die Christbaumhäckselte wird daher neu von der Gemeinde Uttwil 
weitergeführt. 
 
Marcel Schmid erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Planung bezüglich der Mehrzweck-
halle, da es derzeit keine Neuigkeiten zu diesem Projekt gibt. 
 
Gemeindepräsidentin Caroline Kürzi-Schmid informiert, dass die Projektgruppe MZH in Zusam-
menarbeit mit der Primarschule Uttwil aktiviert wurde und erteilt das Wort an den zuständigen 
Gemeinderat Thomas Krois. 
 
Gemeinderat Thomas Krois, Ressort Infrastrukturen, erklärt, dass im ersten Quartal voraussicht-
lich umfassend und detailliert über das Vorgehen und den zeitlichen Ablauf des Projekts infor-
miert werden kann. Derzeit wird intern intensiv am Projekt gearbeitet. 
 
Da kein Apéro von der Gemeinde Uttwil geplant ist, lädt Reto Schefer die Versammlung zu ei-
nem Getränk nach Wahl im Restaurant Amber39 an der Kesswilerstrasse 39 ein. 
 
Das Wort wird nicht weiter verlangt. Die Gemeindepräsidentin Caroline Kürzi-Schmid schliesst 
die Diskussion. 
 
 
Schluss der Versammlung 
Bevor die Versammlung offiziell geschlossen wird, fragt der Vorsitzende an, ob jemand etwas 
zur Versammlungsführung einzuwenden habe. 
 
Die Gemeindepräsidentin hält fest, dass gegen die Versammlungsführung kein Einwand erho-
ben wurde und schliesst die Gemeindeversammlung. 
 
 
Die Versammlung schliesst um 20.45 Uhr. 
 
Uttwil, 28. November 2023 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid Aliye Gül 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 
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2. Jahresrechnung 2023 
 
 
JAHRESBERICHT 2023 DER VERWALTUNG 
 
Einwohnerdienste 
Im Berichtsjahr wurden 153 Zuzüge und 151 Wegzüge, 16 Geburten und 16 Todesfälle regis-
triert. Die Bevölkerung ist am Jahresende 2022 von 1‘906 Personen auf 1‘908 Personen am 
Jahresende 2023 gestiegen. Die Bevölkerung teilte sich per 31. Dezember 2023 auf in 1‘542 
Schweizer und 372 Ausländer. Der Ausländeranteil am Jahresende betrug 19.43%. 
 
Von den 1‘908 Einwohnern am Jahresende waren 622 evangelisch, 495 katholisch und 791 
waren konfessionslos oder hatten eine andere Konfessionszugehörigkeit. 
 
Bestattungsamt 
Im Berichtsjahr gab es 17 Todesfälle inkl. Auswärtige (2022: 8 Todesfälle). Davon sind 9  
Männer und 8 Frauen verstorben. 
 
AHV/IV-Zweigstelle 
In unserem Dorf wohnhaften Rentnern hat das Sozialversicherungszentrum Thurgau im Jahre 
2023 und den Vorjahren folgende Renten ausbezahlt: 
 
 2023 2022 2021 

    
AHV-Renten 4‘191‘886.00 4‘042‘991.00 3‘794‘244.00 
IV-Renten 561‘760.00    640‘169.00    641‘877.00 
Ergänzungsleistungen 504‘187.00    501‘008.00    420‘777.00 
Hilfslosenentschädigung 131‘537.00    110‘439.00    107‘332.00 
 
Prämienverbilligung Krankenversicherung 
Es wurden Prämienverbilligungen in der Höhe von CHF 905‘664.50 im Berichtsjahr ausgerich-
tet. Der Gemeindeanteil betrug CHF 170‘572.85. 
 
Sozialamt 
Das Sozialamt der Gemeinde Uttwil hat im Jahr 2023 durchschnittlich 9 Haushalte unterstützt. 
2 Personen haben im 2023 einen Neuantrag auf Unterstützung gestellt, 1 Dossier konnte ab-
geschlossen werden. Im Bereich der Bevorschussung/Inkasso Kinderalimente wurden anfangs 
Jahr 6 Dossiers geführt. Die Anzahl hat sich bis Ende 2023 um 2 Dossiers reduziert. Es waren 4 
Asylbewerber in der Gemeinde Uttwil wohnhaft. Aus der Ukraine sind weitere Personen nach 
Uttwil gekommen. Ende 2023 wurden 9 Personen aus der Ukraine unterstützt. 
 
Berufsbeistandschaft Stadt Amriswil 
Die Berufsbeistandschaft Stadt Amriswil hat für die Gemeinde Uttwil per 31. Dezember 2023, 
10 Erwachsene und 14 Kinder betreut. Es gab 8 Fallaufnahmen und 5 Fallabschlüsse. 
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Bauverwaltung 
Das Interesse am Bauen ist auch weiterhin in Uttwil fortdauernd spürbar, insbesondere ener-
getische Sanierungen mit Luft/Wasser-Wärmepumpen und Erdwärmesondenbohrungen  
sowie Solaranlagen.  
 
Die Bauverwaltung beschäftigte sich im 2023 mit Neueingängen von insgesamt 86 Bau- 
dossiers: 
 
43 Baugesuche abgeschlossen oder befinden sich noch in Bearbeitung 
6 Feuerschutzbewilligungen 
8 Gesuche Solaranlagen (Meldeverfahren) 
29 Bauanfragen und Planungsgeschäfte 
 
Steueramt 
Die Anzahl der steuerpflichtigen Personen in Uttwil betrug am 31. Dezember 2023 1‘311  
natürliche Personen. 2023 betrug die durchschnittliche Steuerkraft zu 100% pro Einwohner 
CHF 3‘113.59 (2022: CHF 2‘695.09). 
 
Über den Steuerbezug im Berichtsjahr orientiert Sie das Steueramt wie folgt: 
 
 Gesamt-Soll 

mit V-Zins, etc. 
alte Rück-

stände 
Guthaben neue  

Rückstände 
Steuereingang 

2023 
 

Staatssteuer 6’539’307.56 257‘602.25 6’796’909.81 -186’401.44 6’610’508.37 
Gemeindesteuer 2’861’764.86 111‘014.57 2’972’779.43 -79’789.50 2’892’989.93 
Primarschulsteuer 2’647’930.08 106‘009.99 2’753’940.07 -75’964.49 2’677’975.58 
Sekundarschule D-K-U 1’469’596.48 62‘654.54 1’532’251.02 -44’697.47 1’487’553.55 
Evang. Kirchensteuer 280’858.92 12‘874.46 293’733.38 -17’629.41 276’103.97 
Kath. Kirchensteuer 273’689.55 20‘718.52 294’408.07 -13’363.29 281’044.78 
FW-Ersatzabgabe 80’359.25 10‘898.72 91’257.97 -9’743.77 81’514.20 
IKV SG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
      
Total 14’153’506.70 

 
618’494.90 

 
14‘735‘279.75 
 

-427‘589.37 
 

14‘307‘690.38 
 
 

 
Steuereingang zum Vergleich 

 
2022 12‘430‘908.82 
2021 13‘244‘746.11 
2020 13‘565‘682.57 
2019 12‘330‘930.43 
2018 12‘811‘932.47 
2017 12‘177‘594.15 
2016 12‘191‘189.25 
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Eidgenössische Abstimmungen 18.06.2023 Ja Nein Stimmbe- 
teiligung 

Änderung vom 16.12.2022 des Bundesgesetzes über 
die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 
(Covid-19-Gesetz  
 
Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die 
Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stär-
kung der Energiesicherheit (KlG) 
 
Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine 
besondere Besteuerung grosser Unternehmensgrup-
pen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts) 

280 
 
 
 
 

268 
 
 

 
438 

 
 

302 
 
 
 
 

321 
 
 
 

147 
 

 

46.62% 
 
 
 
 

46.93% 
 

 
 

46.62% 
 

 
 
Eidgenössische Wahlen 22.10.2023 

Gesamterneuerungswahl des Ständerats 
Gewählt wurden:  

- Häberli-Koller Brigitte, Die Mitte 
- Stark Jakob, SVP  

Gesamterneuerungswahl des Nationalrats 
Gewählt wurden: 

- Gutjahr Diana, SVP 
- Lohr Christian, Die Mitte 
- Schläfli Nina, SP 
- Schmid Pascal, SVP 
- Strupler Manuel, SVP 
- Vietze Kristiane, FDP 

 

 
Gemeindeversammlungen  
30. Mai 2023 

- Jahresrechnung 2022 
- Einbürgerungsgesuch 

a) Müller Nikolai Ruben David 
 
28. November 2023 

- Budget 2024 
 

Kantonale Abstimmungen 18.06.2023 
 

Ja Nein Stimmbe- 
teiligung 

Änderung des Gesetzes über die Energienutzung 
 
Kreditbegehren über 127.2 Mio. Franken (CHF 
127'203'243.85) betreffend die Verwendung des 
Agios aus der Ausgabe von Partizipationsscheinen 
der Thurgauer Kantonalbank (TKB) 

330 
 

390 

219 
 

150 

43.59% 
 

43.28% 
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FINANZBERICHT JAHRESRECHNUNG 2023  
 
Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Uttwil und deren Gemeindewerke zeigt 
ein positives Ergebnis. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 6'599’484.28 
und einem Aufwand von CHF 6'022'935.67 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 576'548.61 
ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 125'000. Das Ergebnis ist somit um 
CHF 701'548.61 besser ausgefallen als budgetiert. Vom Ertragsüberschuss von 
CHF 576'548.61 wurden CHF 500'000 in die Vorfinanzierung des EK (Bilanz) für die Mehr-
zweckhalle eingelegt, CHF 76'548.61 wurden dem Eigenkapital (Bilanz) gutgeschrieben. Nach 
Verbuchung der Gewinnverwendung weist die Vorfinanzierung für die Mehrzweckhalle einen 
Saldo von CHF 3'560'000 und das Eigenkapital einen Saldo von CHF 3'316'468.93 aus. Die 
Hauptgründe für die Verbesserung gegenüber dem Budget sind auf die Mehreinnahmen von 
rund CHF 543'000 bei den Steuereingängen und rund CHF 146'000 Minderausgaben für die 
Unterstützung an Schweizerbürger zurückzuführen. 
 
Die Rechnungslegung soll die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zeigen und 
umfasst die Elemente Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung, An-
hänge zur Bilanz und Finanzkennzahlen. Zur besseren Beurteilung der finanziellen Lage einer 
Gemeinde werden Finanzkennzahlen definiert.  
 
Die betrieblichen Abschreibungen entsprechen dem Wertverzehr nach Nutzungsdauer und 
werden in den einzelnen Funktionen gebucht. Zusätzliche Abschreibungen sichern den Finanz-
bedarf für Investitionen. 
 
In der Investitionsrechnung werden Anlagen und Objekte mit mehrjähriger Nutzungsdauer er-
fasst. Für diese gilt eine Aktivierungsgrenze von CHF 100'000. Liegen die Anschaffungs- oder 
Erstellungskosten tiefer, erfolgt die Belastung direkt in der Erfolgsrechnung. 
 
 
ERGEBNISÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG  
 
Gegenüber dem Budget sind nachstehende Abweichungen zu verzeichnen: 
 

Funktion Abweichung zum Budget 
0 Allgemeine Verwaltung -159’316 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 36’233 
3 Kultur, Sport und Freizeit -63’054 
4 Gesundheit -33’084 
5 Soziale Sicherheit 167’370 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 42’379 
7 Umwelt und Raumordnung 52’844 
8 Volkswirtschaft -13’084 
9 Finanzen und Steuern 671’261 
 Ergebnis/Abweichung 701’549 
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0210 Finanz- und Steuerverwaltung 
Die Jahrespauschale für die Applikation der Steuerverwaltung ist nicht budgetiert worden. Der 
Aufwand weicht darum um CHF 26'376.30 vom Budget ab. 
 
0220 Allgemeine Dienste, übrige 
Der Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin und die Nachführung des Archives, insbesondere 
der Baudossiers, verursachten unerwartete Mehrkosten. Die Auszahlung der Krankentaggel-
der von CHF 21'616.30, für den ehemaligen Gemeindeschreiber, mindert den Mehraufwand. 
Per Saldo zeigt die Funktion 0220 einen Mehraufwand von CHF 53'072.38. 
 
Im 2023 sind Aufwände durch die Veruntreuung im Finanzbereich von CHF 66'997.50 aufge-
laufen. Die dafür im 2022 gebildete Rückstellung von CHF 100'000 ist um diese Mehraufwände 
reduziert worden. Die Rückstellung zeigt neu einen Saldo von CHF 33'002.50, welcher für wei-
tere Mehraufwände im 2024 für die Deliktbewältigung reserviert ist. 
 
0222 Bauverwaltung 
Auch in der Bauverwaltung hält der Trend zur Digitalisierung an. Die Einführung der Applika-
tion eBau verzögert sich allerdings. Der dafür budgetierte Aufwand von CHF 7'000 wird im 
Budget 2024 nochmals berücksichtigt. Durch die Publikation der meisten Inserate der Bauver-
waltung im wöchentlichen Seeblickbeitrag liegen die Inseratekosten unter Budget. Die Kosten 
für den Seeblickbeitrag sind in der Funktion 3320 verbucht. 
 
Bei den Baubewilligungsgebühren wurden CHF 8'450.30 mehr eingenommen als budgetiert. 
Dank der sehr guten Arbeit unseres Bauverwalters liegen die Drittkosten für Berater, Gutach-
ter und Fachexperten CHF 10'424.50 unter Budget. 
Zu beachten ist, dass es hier immer zu Verschiebungen kommen kann, je nach Baumenge und 
Bauvolumen. 
 
0291 Gemeindezentrum 
Die nicht budgetierte jährliche Einlage in den Erneuerungsfonds des Gemeindezentrums ver-
ursacht einen Mehraufwand von CHF 60’000. 
 
0292 Mehrzweckgebäude 
Die nicht budgetierte jährliche Einlage in den Erneuerungsfonds der Mehrzweckhalle verur-
sacht einen Mehraufwand von CHF 30’000. 
 
Die Abklärungen des Gemeinderates haben ergeben, dass die räumliche Aufteilung und der 
aktuelle Zustand der bestehenden Mehrzweckhalle eine zufriedenstellende Sanierung unter 
Berücksichtigung aller Anforderungen in einem akzeptablen Preisbereich - im Vergleich zu ei-
nem Neubau - nicht zulassen. 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 
Der Informatik-Nutzungsaufwand für die Applikation WebGIS der NRP Ingenieure AG liegt 
CHF 18'018.90 tiefer als budgetiert. 
 
1408 Regionale Berufsbeistandschaft 
Die Aufwendungen für die Berufsbeistandschaft sind gemäss Abrechnung CHF 12'903 tiefer 
ausgefallen. Die Fallzahlen sind nicht abschätzbar und variieren. 
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1506 Feuerwehr 
Der Gesamtüberschuss von CHF 39'559.10 wurde in die Spezialfinanzierung verbucht. Das 
Konto Spezialfinanzierung Feuerwehr weist einen Saldo CHF 374'358.69 auf. 
 
1620 Zivilschutz 
Die Mitgliederbeiträge werden gemäss der Einwohnerzahl am Ende des Vorjahres bemessen 
(1'933 Einwohner). Der Beitrag an die Zivilschutzregion Oberthurgau (ZSO) beträgt im Jahr 
2023 CHF 6.44 pro Einwohner. Der Beitrag an den Regionalen Führungsstab (RFS) beträgt im 
Jahr 2023 CHF 0.46 pro Einwohner. 
 
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 
Die Aufwendungen in dieser funktionalen Gliederung sind nicht kalkulierbar. Sie hängen von 
Renovationstätigkeiten an denkmalgeschützten Objekten ab. Die jährliche Einlage in den 
NHG-Fonds von CHF 30'000 war nicht budgetiert. 
 
3320 Massenmedien (allgemein) 
Die wöchentlichen Kosten für die Gemeindepublikationen im Seeblick sind leicht über Budget. 
Geplant war eine halbe Seite pro Woche, teilweise wurde eine ganze Seite geschaltet was zu 
Mehrkosten führte. Im wöchentlichen Seeblickbeitrag enthalten sind auch Inserate der Bau-
verwaltung, wodurch Kosten in der Funktion 0222 eingespart werden konnten. 
 
3410 Sport 
Diverse Beiträge an Organisationen und an private Organisationen wie der Betriebsbeitrag 
EZO, Winterwasser und Pikes liegen im Budget. 
 
3415 Bojenfeld 
Die nicht budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung Bojenfeld verursacht einen Mehrauf-
wand von CHF 19’500. 
Der Gesamtüberschuss von CHF 19'226.95 wurde in die Spezialfinanzierung verbucht. Das 
Konto Spezialfinanzierung Bojenfeld Infrastruktur weist einen Saldo von CHF 88’146.50 auf. 
 
3420 Freizeit/Park- und Uferanlagen, Wanderwege, Ruhebänke 
Die Rutschbahn und die Treppe auf dem Spielplatz mussten ersetzt werden, Kosten: 
CHF 4'499.45. Der Gemeindeanteil (50%) an den Unterhalt der Flurstrassen beträgt 
CHF 19'992.25. 
 
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 
Der Beitrag an den Kanton für die stationäre Krankenpflege lag im Jahre 2023 um CHF 8'431 
höher als angenommen. Tendenziell muss mit weiteren Erhöhungen der Beiträge gerechnet 
werden. 
 
4210 Ambulante Krankenpflege 
Mit dem Verein Spitex Region Romanshorn besteht eine Leistungsvereinbarung. Der Gemein-
debeitrag an die Langzeitpflege Spitex beträgt im Geschäftsjahr CHF 144'391.48, Budgetbetrag 
CHF 135'000. Es sind steigende Kosten bei den privaten Spitexdiensten (Restkostenfinanzie-
rung) zu verzeichnen. Der Kanton beteiligt sich an den ambulanten Pflegekosten mit 
CHF 51'005.85. 
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5120 Prämienverbilligungen 
Prämienverbilligungen werden an Personen in wirtschaftlich schwachen Verhältnissen be-
zahlt. Der Gemeindeanteil an die Prämienverbilligung (IPV) liegt gemäss Abrechnung des Kan-
tons um CHF 10'572.85 über dem Budget. Die Aufhebung der Prämienausstände lag um 
CHF 8'962.90 tiefer und die rückerstatteten Krankenkassenprämienübernahmen dank Case-
Management CHF 5'675.50 über Budget. 
 
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 
Die Kosten für Bevorschussung von Kinderalimenten lagen tiefer als budgetiert. Die Nettokos-
ten betragen CHF 9'099.80. 
 
5451 Betreuungseinrichtungen 
Je nach Benützung und der entrichteten Elternbeiträge schwanken die Gemeindebeiträge 
(Leistungsvereinbarung) an den Tagesfamilienverein Mittel- und Oberthurgau und das Chin-
derhuus Sunnehof. Bei der Tagesstruktur Uttwil hat die Gemeinde eine Defizitgarantie ausge-
sprochen (gem. Leistungsvereinbarung). Der Aufpreis zur Kostendeckung eines Kindes ist vom 
Chinderhuus Sunnehof zurückerstattet worden. Die Familie war am 30.04.2021 aus Uttwil 
weggezogen. Für die gesamte funktionale Gliederung resultierte ein Minderaufwand von 
CHF 15'806.05. 
 
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 
3637.10 / 4260.51 Unterstützung an Thurgauer Bürger:  CHF   16'891.55 
3637.20 / 4260.52 Unterstützung an übrige Schweizer Bürger: CHF   70'963.70 
3637.30 / 4260.53 Unterstützung an Ausländer:   CHF   67'075.45 
Total         CHF 154'930.70 
Der Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (ohne Aufwand Asylbewerber) be-
trägt CHF 154'930.70 (Budget Nettoaufwand CHF 330'000), Vorjahr CHF 239'211.02. Der Auf-
wand pro Einwohner beträgt CHF 81.20, Vorjahr CHF 125.50, bei einer Einwohnerzahl von 
1'908. Durch die aktive Bewirtschaftung sind Unterstützungsgelder von CHF 156'888.80 zu-
rückbezahlt worden. 
 
5730 Asylwesen 
3637.40 Beiträge an Asylsuchende     CHF 43'736.95 
4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden   CHF   3’955.65 
4611.00 Kantonsbeiträge für Betreuung Asylsuchende  CHF 30'507.40 
Mit den verbuchten Rückvergütungen und Beiträgen weist das Konto Asylwesen einen Netto-
aufwand von CHF 9'273.90 auf (Budget Nettoertrag CHF 32'000). Ende Jahr waren der Ge-
meinde Uttwil vier Asylbewerber zugeteilt. 
 
6150 Gemeindestrassen 
Da der vorhandene Salzvorrat für den Winterdienst genügte, belastete kein Kauf von Salz die 
Erfolgsrechnung. Auch fielen die Ersatzbeschaffungen für Maschinen und Geräte gering aus 
und auch die Unterhaltskosten der Strassen für Split und Bepflanzung lag unter Budget. In 
Summe resultierte für die gesamte Funktion ein Minderaufwand von CHF 30'323.75. 
 
6151 Parkplätze 
Beim Bahnhofparkplatz wurden CHF 15'927.88 eingenommen, budgetiert waren CHF 14'000.  
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6290 Öffentlicher Verkehr 
Der Verkauf der SBB-Tageskarten war im Geschäftsjahr bis zu 96% ausgelastet. Per 31. Januar 
2024 endete der Verkauf der SBB-Tageskarte. 
 
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 
Die Rechnung der Wasserversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. 
Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Ge-
meinderechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). Der Überschuss von 
CHF 35'213.63 wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht. Das Konto der Spezialfi-
nanzierung weist einen Saldo von CHF 760'663.53 (2022: CHF 725'449.90) auf.  
 
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 
Die Rechnung der Abwasserversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. 
Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Ge-
meinderechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). Der Verlust von 
CHF 160'335.07 (Budget 95'900) wird als Entnahme aus Spezialfinanzierung verbucht. Mehr-
aufwände gegenüber Budget verursachten die Reinigungs- und Kontrollarbeiten von 
CHF 22'004.08, der Anteil der ARA-Betriebsrechnung CHF 18'958.20 und der Unterhalt der üb-
rigen Tiefbauten insbesondere RW-Kanal Emeligarten-See CHF 37'943.45. 
Das Konto der Spezialfinanzierung weist einen Saldo von CHF 118'881.96 (2022: CHF 
279'217.03) auf. Für den Betriebskostenanteil wird eine separate Buchhaltung vom Abwasser-
zweckverband Region Kesswil geführt und gemäss der Kostenverteilung in Rechnung gestellt.  
 
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 
Für die Realisierung des Unterflurcontainers Kirchhalde waren umfangreiche Umlegungen der 
Leitungen des Kabelfernsehens KARO und des EW Romanshorns nötig, was zu einem Mehr-
aufwand von knapp CHF 10'000 führte. Die tieferen Kosten für die Altlastensanierung Chüpfe-
ler heben den Mehraufwand mehr als auf. In Summe liegen die Aufwände dieser Funktion im 
Budget.  
 
7410 Gewässerverbauungen/Bachunterhalt 
Für 2023 waren Projektkosten für den Eisweiher budgetiert. Sämtliche Ausgaben für den Eis-
weiher sind jedoch in der Investitionsrechnung verbucht, weshalb ein Minderaufwand von 
CHF 32'000 resultiert. Die Honorare für Berater, Gutachter und Fachexperten liegen 
CHF 15'165.45 unter Budget. 
 
7900 Raumordnung (allgemein) 
Für die Festlegung der Gewässerräume und den Schutzplan Naturprojekt Weiher resultiert ein 
Mehraufwand von CHF 17'640.75. Die Festlegung der Gewässerräume war ein gesetzlicher 
Auftrag. Der Aufwand für den Gestaltungsplan Seewiigarte war CHF 6'430.15 tiefer als budge-
tiert. 
 
8121 Flurstrassen und Entwässerungsanlagen 
Die Rechnung über Flurstrassen und Entwässerungsanlagen wird als Spezialrechnung geführt. 
Überschüsse bzw. Rückschläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen (gebühren-
finanziert). Der Ertrag von CHF 12'675.10 wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht. 
Das Konto Spezialfinanzierung «Flurstrassen und Entwässerungsanlagen» weist einen Saldo 
von CHF 137'780.30 (2022: CHF 125'105.20) auf.  
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8721 Gasversorgung 
Die Rechnung der Gasversorgung wird als Spezialrechnung geführt. Überschüsse bzw. Rück-
schläge werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Ergebnis hat auf die Gemein-
derechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). 
Die Gasversorgung schliesst mit einem Gewinn von CHF 169’640.23 ab. Das Konto der Spezi-
alfinanzierung weist einen Saldo von CHF 910'772.80 (2022: CHF 741'132.57) aus. Der Gewinn 
konnte nur dank der Ausschüttung des GOS Zweckverbandes von CHF 271'560 realisiert wer-
den. Ohne diese Auszahlung wäre ein Verlust von CHF 101'919.77 zu verbuchen gewesen. Die 
Abweichung zum Budget beträgt CHF 168’840.23.  
 
8730 Seewasser Wärmenutzung 
Diese Funktion wird seit Anfang 2023 geführt, weshalb kein Budget dafür vorgesehen war. Die 
Kosten der Machbarkeitsstudie der Hunziker Betatech AG wurden zur Hälfte durch einen För-
derbeitrag des Kantons getragen. Der Mehraufwand gegenüber Budget beträgt CHF 
16’211.40. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Das Ergebnis der Gemeindesteuern schliesst gesamthaft gegenüber dem Budget mit einem 
Mehrertrag von CHF 542'792.98 ab. Bei den natürlichen Personen im Rechnungsjahr ergab 
sich ein Mehrertrag von CHF 230'156.60 und bei den natürlichen Personen für die Steuern 
früherer Jahre wurde ein Mehrertrag von CHF 318'407.22 erzielt. Bei den juristischen Perso-
nen und den Quellensteuern ist ein Mehrertrag gegenüber dem Budget von CHF 8'764.35 zu 
verzeichnen. Die tatsächlichen Forderungsverluste (Abschreibung Debitoren) betrugen CHF 
39'538.19. Die durchschnittliche Steuerkraft zu 100% pro Einwohner ist CHF 3’113.59 
(2022: CHF 2'695.09). 
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich 
Der aufgrund der Steuerkraft zu leistende Betrag an den Finanzausgleich beträgt CHF 85'606, 
Budgetbetrag CHF 130'000.  
 
9500 Ertragsanteile, übrige 
Der Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern liegt CHF 61'007.25 und der Ertrag aus Liegen-
schaftssteuern CHF 10'930.50 über dem Budget. Die Grundstückgewinnsteuern werden von 
den Aktivitäten auf dem privaten Immobilienmarkt bestimmt (Handänderungen), weshalb 
diese Erträge kaum einzuschätzen sind. 
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INVESTITIONSRECHNUNG  
 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1'622'023.02. Im steuerfinanzierten Bereich wur-
den Ausgaben von CHF 1'492'940.40 und im gebührenfinanzierten Bereich von CHF 
129'082.62 realisiert. 
 
INV00030 HWS Retention Eisweiher/Sanierung unterer Damm 
Realisierungskosten: CHF 1'198'714.50 / Budgetbetrag: CHF 540'000 + CHF 780'000 (2022) 
Ausgaben für die Sanierung des Eisweiherdamms liegen im Budget. Hierfür muss der entspre-
chende Budgetposten aus 2022 hinzugerechnet werden, da im 2022 wegen fehlender kanto-
naler Bewilligung keine Investition getätigt werden konnte. 
Budgetierte Einnahmen aus Investitionsbeiträgen für den Eisweiherdamm sind im 2023 wegen 
ausstehender Schlussrechnung nicht von Bund CHF 400'000 und Kanton CHF 260'000 ausbe-
zahlt worden. Die Sanierung des Damms ist abgeschlossen und die Investitionsbeiträge sollten 
im 2024 gutgeschrieben werden. 
 
INV00035 Sanierung Seeweg 
Realisierungskosten: CHF 294'225.90 / Budgetbetrag: CHF 296'000 
 
INV00040 Regenwasser-Kanal Thunwiesen-See 
Realisierungskosten: CHF 129'082.62 / Budgetbetrag: CHF 125'000 
Die Summe aller Leistungen für die Sanierung liegt leicht über Budget. Die Abschreibungen 
haben auf die Gemeinderechnung keinen direkten Einfluss (gebührenfinanziert). 
 
INV00039 Erneuerung Netzanschluss West 1. Etappe 
(Umgliederung Budget 2023 INV00041 auf INV00039) 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 100'000 
Das Projekt der Wasserversorgung Uttwil Anschluss West ist noch nicht ausgeführt. Die REA 
hat die Baubewilligung für ihre Anlage nicht erhalten. Sofern die Baubewilligung eintrifft 
werden die Arbeiten im 2024 ausgeführt. 
 
INV00044 Regenwasser-Kanal Schellenwies-Chüpfelerbach 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 230'000 
Gegen das Bauvorhaben ist Einsprache erhoben worden. 
 
INV00056 Werterhaltungsmassnahmen Abwasser- und Meteorwasserleitungen und GEP 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 150'000 
Jährlicher Budgetposten für allfällige Sanierungsausgaben. 
 
INV00043 Anschlussgebühren Abwasser 2023 
Anschlussgebühren: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 30'000 
Abwasser-Anschlussgebühren von CHF 9'188.90 entlasteten die Erfolgsrechnung.  
 
INV00032 Hochwasserschutz Gerbergässli-Seestrasse 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 20'000 
Betrag liegt unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 
 
INV00033 Sanierung Dorfbach Süd 
Realisierungskosten: CHF 0 / Budgetbetrag: CHF 30'000 
Betrag liegt unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 
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BILANZ  
 
Das Eigenkapital weist nach der Verbuchung der Gewinnverwendung von CHF 76'548.61 aus 
dem Rechnungsergebnis einen neuen Stand von CHF 3'316'468.93 aus. 
 
Das Konto Vorfinanzierung für die Mehrzweckhalle weist nach der Verbuchung der Gewinn-
verwendung von CHF 500'000 aus dem Rechnungsergebnis einen neuen Stand von 
CHF 3'560'000 aus. 
 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Gewinnverwendung ist in der vorliegenden Jahresrech-
nung 2023 bereits gebucht.  
 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES  
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2023 der Gemeinde Uttwil an 
der Sitzung vom 23. April 2024 für in Ordnung befunden und genehmigt.  
 
Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2023 und die Verwendung des Gewinns 
wie folgt zu genehmigen: 
 
-  Einlage Vorfinanzierung der Mehrzweckhalle CHF 500'000 
-  Zuweisung Ertragsüberschuss zum Eigenkapital CHF 76'548.61 
 
 
Für den Gemeinderat Uttwil 
 
 
 
 
 
Caroline Kürzi-Schmid  Aliye Gül   Urs Raschle 
Gemeindepräsidentin   Gemeindeschreiberin  Finanzverwalter 
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Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 76’548.61
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 69’864.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen 564’078.20
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen 1’665’191.88
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten -447.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten -1’421’113.74
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -27’586.03
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristige Rückstellungen -66’997.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und  Fonds im Eigenkapital 215’714.94
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierung 530’000.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 1’605’252.86

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1’622’023.02
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, 
Grundkapitalien VV 0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -1’622’023.02

Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen -2’882’550.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -2’882’550.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -4’504’573.02

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 108’779.47
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+)  Verbindlichkeiten gegenüber Spez.finanzierung und Fonds im FK 0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 108’779.47

Total Geldfluss -2’790’540.69

Bestand Flüssige Mittel 01.01.2023 7’565’783.73

Bestand Flüssige Mittel 31.12.2023 4’775’243.04

Kontrollrechnung Geldfluss -2’790’540.69

GELDFLUSSRECHNUNG
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Stand per  Stand per
Eigenkapitalnachweis 01.01.2023 Einlage Entnahme 31.12.2023

Spezialfinanzierung im Eigenkapital

Spezialfinanzierung Wasser 725’449.90      35’213.63        -                    760’663.53        
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 279’217.03      -                    160’335.07      118’881.96        
Spezialfinanzierung Gasversorgung 741’132.57      169’640.23      -                    910’772.80        
Spezialfinanzierung Feuerwehr 334’799.59      39’559.10        -                    374’358.69        
Spezialfinanzierung Bootshafen 30’256.60        9’735.00          -                    39’991.60          
Spezialfinanzierung Bojenfeld 68’919.55        19’226.95        -                    88’146.50          
Spezialfinanzierung Flurstrassen 125’105.20      12’675.10        -                    137’780.30        

Fonds im Eigenkapital

NHG-Fonds 205’000.00      30’000.00        -                    235’000.00        
Erneuerungsfonds Gemeindezentrum 630’000.00      60’000.00        -                    690’000.00        

Vorfinanzierungen

Vorfinanzierung und 
Erneuerungsfonds Mehrzweckgebäude 3’030’000.00   530’000.00      -                    3’560’000.00     

Bilanzüberschuss

Jahresergebnis 874’462.10      76’548.61        874’462.10      76’548.61          
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 2’365’458.22   874’462.10      -                    3’239’920.32     

Total 9’409’800.76  1’857’060.72  1’034’797.17  10’232’064.31  

ANHANG 1: EIGENKAPITALNACHWEIS
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Leasingverbindlichkeiten 2022 2023

FAIGLE Farb-System IM C3500A
Multifunktionssystem (Kopierer/Scanner) 7’084.00                    5’236.00                    
Mietdauer 60 Monate ab 01.11.2021

Total 7’084.00                   5’236.00                   

ANHANG 5:  LEASINGVERBINDLICHKEITEN
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Konto Bezeichnung / Lage Parz.-Nr. Flächenmass Kaufjahr Bilanzwert

1080.00 Wiesland Buuwis 352 12'396 m2 1975 123’449.00

1080.00 Landwirtschaftsland Grabnerwies 889 9'633 m2 2019 58’750.00
Total 182’199.00

Konto Bezeichnung / Lage Parz.-Nr. Flächenmass Assek. Nr. Versicherungswert Restbuchwert

1400.00 Diverse Parzellen 0.00
Spielplatz/Pärkli beim Fischerhafen 247 644 m2
Landestelle/Steg 90 709 m2
Halbinseli mit Strandboden 
Uferweg 462 3'123 m2
Sitzplatz mit Strandboden 
Uferweg 561 1'442 m2
Parkplatz Bahnhof 845 1'386 m2
Parkplatz Frohsinn 189 895 m2
Entsorgungsstelle Bahnhofstrasse 820 329 m2

Seeufergestaltung beim Fischer-
hafen (Konzession Badewiese)

1404.00 Hochbauten
Mehrzweckhalle mit Parkplatz 577/609 2'242 m2 207 2’743’000
Lager Werkhof Seestrasse 182 155 m2 170 142’000
Schützenhaus, Scheibenstand 300/339 1'196 m2 57/59 448’000
Gemeindezentrum 64 3'010 m2 683’322.26
Verwaltungsgebäude 575 3’293’000
Werkgebäude (mit FwDepot) 576 852’000
Wohnhaus (Haus Füllemann) 168 851’000

Total 8’329’000 683’322.26

Liegenschaften des Finanzvermögens

Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

Eigentümer: Kanton Thurgau
Unterhalt:    Politische Gemeinde

ANHANG 6: LIEGENSCHAFTENVERZEICHNIS
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ANHANG 7: ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 

Abschreibungskategorien 

Nr. Bezeichnung Dauer in% 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Grundstücke nicht bebaut 
Gebäude, Hochbauten 
Tiefbauten 
Wald und übrige Sachanlagen 
Kanal- und Leitungssystem, Gewässerverbauung 
Orts- und Regionalplanungen 
Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 
Spezialfahrzeuge 
Informatik- und Kommunikationssysteme 
Immaterielle Anlagen 

40 
33 
40 
40 
50 
10 

8 
15 

4 
5 

2.5 
3.0 
2.5 
2.5 
2.0 

10.0 
12.5 

6.7 
25.0 
20.0 

 
Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 100‘000.00. 
 
 
Richtlinien für zusätzliche Abschreibungen / Richtlinien für den Umgang mit ausserordentlichen 
Abschlüssen in der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Uttwil insbesondere bezüglich 
zusätzlicher Abschreibungen 
 
Im Rahmen der Umstellung der Jahresrechnung auf das System des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) 
wurde der Umgang mit ausserordentlichen Rechnungsergebnissen geregelt. 
 
Positive Rechnungsabschlüsse 
Diese werden als Jahresergebnis ausgewiesen. Der Gemeinderat beantragt, bei ausserordentlich guten 
Rechnungsabschlüssen der Gemeindeversammlung um zusätzliche Abschreibungen auf dem 
Verwaltungsvermögen zu tätigen. 
 
Falls alles Verwaltungsvermögen abgeschrieben ist, wird der ganze Überschuss direkt dem Jahresergebnis 
zugeschrieben, ausser es bestehen Projekte, für welche eine Vorfinanzierung (VF) gemacht werden soll. Eine VF 
darf aber nur gemacht werden, wenn ein positiver Rechnungsabschluss vorliegt. Eine VF wird grundsätzlich nach 
denselben Prinzipien gebildet wie die zusätzlichen Abschreibungen. Als Zielgrösse des Bilanzüberschusses setzt 
sich der GR eine Höhe von maximal zwei Jahressteuererträgen. 
 
Negative Rechnungsergebnisse 
Diese werden grundsätzlich als Jahresergebnis ausgewiesen. Spätestens wenn der Bilanzüberschuss auf einen 
Betrag fällt, der kleiner als das Dreifache des negativen Rechnungsabschlusses ist, muss der Steuerfuss erhöht 
werden. Ganz allgemein ist aber so zu budgetieren, dass mindestens ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet 
werden kann, keinesfalls aber mehr als 10% des beim letzten Jahresabschluss vorhandenen Bilanzüberschusses 
aufgebraucht wird. Ausserordentliche Situationen bleiben vorbehalten, Abweichungen von diesem Prinzip sind 
aber zuhanden des Gemeinderatsprotokolls (eventuell auch zuhanden der Versammlung) zu begründen und zu 
dokumentieren. 
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Finanzkennzahlen 2023 

Kennzahlen sind wichtige Grössen für die Führung einer Gemeinde. Sie zeigen finanzpolitische 
Trends auf und unterstützen das Gemeindemanagement in der Steuerung der Finanzpolitik. Auf in-
terkantonaler aber auch interkommunaler Ebene sollen die wichtigsten Kennzahlen jährlich ermit-
telt und veröffentlicht werden. Zur Erhebung der Kennzahlen nach HRM2 gelten unterschiedliche 
Berechnungsweisen wie nach dem bisherigen Rechnungsmodell. 
 

Selbstfinanzierungsgrad 
(Selbstfinanzierung x 100 : Nettoinvestitionen) 
 
 2023  2022 2021 
ohne Werke 53.1 % 100.0 % 51.0 %   
 
Aussage:  Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaf-

tete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuver-
schuldung. Liegt der Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. 

 
Richtwerte:  > 100 %  ideal 
 80 - 100 %  gut vertretbar 
 50 % 80 %  problematisch 
 < 50 %  ungenügend 

Selbstfinanzierungsanteil 
(Selbstfinanzierung x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2023 2022 2021 
ohne Werke 18.0 % 21.7 % 8.6 % 
 
Aussage:  Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Ge-

meinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer 
Investitionen aufwenden kann. 

 
Richtwerte:  > 20%  gut 
 10 - 20 %  mittel 
 < 10 %  schwach 

Nettoverschuldungsquotient 
(Nettoschulden im Verhältnis zu Direkten Steuern) 
 
 2023 2022 2021 
 - 212.8 % - 274.2 % - 235.1 % 
 
Aussage:  Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen und ju-

ristischen Personen nötig ist, um die Nettoverschuldung abzutragen. 
 
Richtwerte:  < 100 %  gut 
 100 - 150 % genügend 
 > 150 %  schlecht 

Steuerkraft pro Einwohner 
(100 % einfache Steuer durch Einwohner) 
 
 2023 2022 2021 
 CHF 3'133.59 CHF 2'695.09 CHF 2'704.01 
 
Aussage:  Eine hohe Steuerkraft pro Einwohner weist auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin. Im Ver-

gleich mit anderen Gemeinden kann deren Wohlstand ermessen werden. Diese Kennzahl kann nur 
innerhalb des Kantons sinnvoll verglichen werden. 

 
Beurteilung: je höher, umso besser 
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Nettoverschuldung bzw. Nettovermögen pro Einwohner 
(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital: durch Anzahl Einwohner) 
 
 2023 2022 2021 
 CHF 3'428.00 CHF 3'801.00 CHF 3'261.18 
 
Aussage:  Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein positiver 

Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner. 
 
Richtwerte:  > CHF 0  Nettovermögen 
 CHF 0 - CHF -1'000  geringe Verschuldung 
 CHF -1'001 - CHF -2'500  mittlere Verschuldung 
 CHF -2'501 - CHF -5'000  hohe Verschuldung 
 > CHF -5'000  sehr hohe Verschuldung 

Kapitaldienstanteil 
(Kapitaldienst x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2023 2022 2021 
ohne Werke 0.85 % 1.10 % 1.19 % 
 
Aussage:  Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushalts durch Kapitalkosten. Die 

Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Ab-
schreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanzi-
ellen Spielraum hin. 

 
Richtwerte: < 5 %  geringe Belastung 
 5 - 15 %  tragbare Belastung 
 > 15 %  hohe Belastung 

Zinsbelastungsanteil 
(Nettozinsaufwand x 100 : Laufender Ertrag) 
 
 2023 2022 2021 
ohne Werke - 0.38 % 0.00 % - 0.09 % 
 
Aussage:  Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrages durch den Zinsaufwand ge-

bunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.  
 
Richtwerte:  0 - 4 %  gut 
 4 - 9 %  genügend 
 > 9 %  schlecht 

Bruttoverschuldungsanteil 
 
 2023 2022 2021 
ohne Werke 35.80 % 54.15 % 46.32 % 
 
Aussage:  Der Kennzahl misst die Bruttoverschuldung im Verhältnis zu den Erträgen. Die Verschuldung wird als 

kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 200% überschritten wird. 
 
Richtwerte:  < 50% sehr gut 
 50 – 100 % gut 
 100 – 200 % mittel bis schlecht 
 200 – 300 % kritisch 
 > 300 %  sehr kritisch 
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Genehmigung der Jahresrechnung 2023 

Gemeinderat 
Der Gemeinderat bestätigt, dass 
− die Rechnung 2023 eingesehen, für in bester Ordnung befunden und verabschiedet wurde, 
− alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind, 
− sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz 

berücksichtigt sind, 
− allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und 

Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen 
worden ist, 

− alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang zur 
Jahresrechnung aufgeführt sind, 

− alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind, 
− und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den 

Kommentaren zur Rechnung enthalten sind. 
 
Uttwil, 23. April 2024 
 
Der Gemeinderat 
 
  
  
Caroline Kürzi-Schmid       Regina Slongo       Thomas Krois       Rainer Stäheli       Klemen Vehovec 
 

Rechnungsprüfungskommission 
Wir haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die 
Jahresrechnung der politischen Gemeinde Uttwil für das Rechnungsjahr 2023 geprüft. Für den 
Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich. Die Aufgabe 
der Rechnungsprüfungskommission besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu 
beurteilen.  
 

Wir haben die Detailkonten und Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der 
Jahresrechnung auf der Basis von Stichproben geprüft. Ferner beurteilten wir die Anwendung 
der massgebenden Haushaltgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsrichtlinien sowie die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.  
 

 
Antrag 
Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2023 zu 
genehmigen und dem Finanzverwalter Entlastung zu erteilen. 
 
Uttwil, 10. April 2024 
 
Die Rechnungsprüfungskommission 
 
 
Yvonne Baumgartner Hansruedi Vonmoos Heinz Züllig 
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3. Einbürgerungsgesuch 
 

 

Desku-Gjokaj Nikollë und Gjyste 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Gemeinderat hat die Gesuchsteller mündlich über die soziale Integration befragt. Nikollë 
und Gjyste sind mit den schweizerischen Bräuchen und Sitten vertraut. Die Bewerber verfügen 
über eine hinreichende Existenzgrundlage. 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag um Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von 
Uttwil zuzustimmen. 
 

Die Gesuchsteller Desku Nikollë, 1963, und Desku-
Gjokaj Gjyste, 1963, sind kosovarische 
Staatsangehörige und wohnen seit 24.09.1996 in 
Uttwil im Lehnenweingarten 2.  

Nikollë Desku ist IV-Rentner und arbeitet beim 
Brüggli Romanshorn und Gjyste Desku ist beim 
Coop Restaurant in Romanshorn angestellt.  
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BESTELLTALON FÜR DIE AUSFÜHRLICHE AUSGABE JAHRESRECHNUNG 2023 

Die Gemeinde Uttwil beliefert die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der 
verkürzten Variante der Jahresrechnung 2023. Die ausführliche Ausgabe kann bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen oder mit diesem Talon bestellt werden. Sie ist auch 
unter www.uttwil.ch/finanzen einsehbar. 

Name ______________________________________________________________ 

Vorname ____________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

Datum __________________ Unterschrift _________________________________ 
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